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Allgemeine Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) für die Wahl der 
Vertrauenspersonen für die Schöffenwahlausschüsse: 
 
 
 

§ 31 GVG 
- Ehrenamt - 

 
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden. 
 
 
 

§ 32 GVG 
- Unfähigkeit zum Amt eines Schöffen - 

 
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:  
 
1. Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
als sechs Monaten verurteilt sind; 
 

2. Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

 
 
 

§ 33 GVG 
- Nicht zu berufende Personen - 

 
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:  
 
1. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben würden; 
 

2. Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 
Amtsperiode vollenden würden; 

 
3. Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde 

wohnen; 
 
4. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 
 
5. Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das 

Amt nicht geeignet sind; 
 
6. Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 
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§ 34 GVG 
- Andere nicht zu berufende Personen - 

 
(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
 
1. der Bundespräsident; 

 
2. die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
 
3. Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden 

können; 
 
4. Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
 
5. gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des 

Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; 
 
6. Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß 

zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind. 
 
(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere 

Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu dem Amt eines Schöffen nicht berufen 
werden sollen. 

 
 
 

§ 40 GVG 
- Ausschuss – 

 
(1) Bei dem Amtsgericht tritt jedes fünfte Jahr ein Ausschuss zusammen. 

 
(2) Der Ausschuss besteht aus dem Richter beim Amtsgericht als Vorsitzenden und 

einem von der Landesregierung zu bestimmenden Verwaltungsbeamten sowie sieben 
Vertrauenspersonen als Beisitzern. Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Zuständigkeit für die Bestimmung des Verwaltungsbeamten 
abweichend von Satz 1 zu regeln. Sie können diese Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden übertragen. 

 
(3) Die Vertrauenspersonen werden aus den Einwohnern des Amtsgerichtsbezirks von 

der Vertretung des ihm entsprechenden unteren Verwaltungsbezirks mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, mindestens jedoch mit der 
Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl gewählt. Die jeweiligen Regelungen zur 
Beschlussfassung dieser Vertretung bleiben unberührt. Umfasst der 
Amtsgerichtsbezirk mehrere Verwaltungsbezirke oder Teile mehrerer 
Verwaltungsbezirke, so bestimmt die zuständige oberste Landesbehörde die Zahl der 
Vertrauenspersonen, die von den Vertretungen dieser Verwaltungsbezirke zu wählen 
sind. 

 
(4) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens der Vorsitzende, der 

Verwaltungsbeamte und drei Vertrauenspersonen anwesend sind. 
 


